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D ie  von

S r . Majestät dem Könige
<  -j*

unterm 2 9 . M ärz 1 8 5 5  A llergnädW  conW nirten  
und bestätigten Artikel

der

König Frederik VII. Garde in Flensvnrg.

A r t i k e l  1.

D er Zweck des un ter dem N am en  K önig Frederik V I I .  
Garde bestehenden C orps ist:

1. D ein Könige im N am en  der S ta d t  durch öffent
liche Loyalitäts-A ete Liebe und Anhänglichkeit zu 
beweisen, sowie bei Anwesenheit S e in e r  M ajestä t 
den Leibwachen- intb Ehrenpostendienst zu verrichten.

 ̂ mvi lu" ff" S  T'^rftilifhT ^
m i b  W a c h e i i ^ e  ■ « n m c l 1 ■ e ^ N e ^ .

■nid ibrni M itm ^ e r n  Enfrim hm ; ' ,^ büt,'cn.

A r t i k e l  2.

D ie G arde besteht a u s  B u rg e rn  und B ürgersöhuen  der 
S ta d t  und steht es ihrem Ermessen frei, welche Personen 
sie in sich aufnehm en w ill. D ie  A ufnahm e neuer M itg lie 
der geschieht durch Abstim mung m it Kugeln. N u r  wenn 
zwei D rittheile  der anwesenden oder über die H älfte  säm mt- 
licher M itg lieder stimmen, ist diese a ls  beschlossen anzuseheu 
und w ird durch den A djutanten dem Betreffenden schriftlich 
m itgetheilt.



A r t i k e l  3.

Der Aufgeuommene verpflichtet sich durch eigenhändige 
Unterschrift diesen Artikeln nachzuleben, innerhalb 8 Wochen 
die complette vorgeschriebene Uniform anzuscbaffen und sich 
in den Märschen und Gewehrhandgriffen einüben zu lassen.

Garde isi von den M ich teil des städtr ,̂ 
sehen B r ^  t fm t

A r t i k e l  4.

Die Zahl der Mitglieder der Garde ist ans 132 be
schränkt und besteht ans:

1 Capitain (Commandeur der Garde), welcher zu
gleich Vorstand in der Versammlung ist,

2 Premierlieutenants,
4 Seconde-Licutenants,
2 Fahnenjunkern,
1 Commandierscrgenten,
2 Fahnenträgern,
4 Oberjägern,

10 Musici und 
100 Gardisten.
Der Adjutant und der Ercrciermeistcr werden von dem 

^Lamnlandei^gcwählt, daaegeiDker ReWsngsfuhrer von der 
^ n rd r-m ti^ R ra r-yrbtem -- jYbes--t^tC ^ahr-. -

l

Der Adjutant und der Crerciermeister sind aus der Ofsi- 
ciersclasse, der Rechnnngsführer aus der gestimmte« Garde 
zu nehmen.

A r t i k e l  6.

Uniformirung und Armirung verbleiben dieselben, wie sie 
von Seiner Majestät dem Könige unterm 9. November 
1853 der Königlichen Christiansgarde allergnädigst bewilligt 
und vorgeschrieben sind, mit Ausnahme der Epauletts der
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Ossicicre und Patrontaschen der Garde, deren Namen-Chiffre 
dahin verändert werden, daß sie den Namen der Garde 
entsprechen.

A r t i k e l  7.

Die Fahnenjunker folgen in der Charge der Officiere 
und tragen einen Degen mit silbernem Portepee, silberge
wirkte Epanletts ohne Contillen, schwarzlederne Patrontasche 
mit des Königs Namen-Chiffre, silbergewirktes Bandelier 
und Schärpe von grün und gelber Seide.

A r t i k e l  8.

Die Garde führt zwei seidene DannebrogSfahnen mit 
gelben Franzen, in welchen folgende Inschriften nebst Kö- 
nigskrone in Gold angebracht sind:

Ehre dem Könige!
Liebe dem Vaterlande!
Gehorsam dem Gesetze!

deren Schaft-Spitzen mit dem Namcnzuge und Krone des 
Königs geziert sind.

A r t i k e l  9.

Jedes Mitglied kann zum Vorgesetzten gewählt werden; 
cs müssen jedoch bei der Wahl zwei Drittheile der M itglie
der ihre Stimmen abgeben, wo denn selbiges durch S tim 
menmehrheit gewählt wird. Sollte aber der Gewählte nicht 
seine Charge annehmen wollen, wird in der nächsten Ver
sammlung zur neuen Wahl geschritten. Wird wieder Er
warten abermals die Wahl abgelehnt, so steht in diesem 
Falle dem Commandeur, sowie alsdann, wenn nicht die 
erforderliche Anzahl der Mitglieder anwesend ist, das Recht 
zu, drei Candidate» vorznschlagen, von denen das Ofsicier- 
corps mit Hinzuziehung der zwei Fahnenjunker und zwei 
Gardisten einen zu wählen hat. Die Wahl eines Officicrs
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iff belli Oberpräsidenten oder bent erftfungitciiben Bürgek- 
nteiftcr bet Stadt anzu zeigen:

A r t i k e l  10.
Der Commandeur wird aus der Mitte der Garde gewählt 

und müssen zwei Drittheile derselben bei dem Wahlakte ihre 
Stimmen abgeben. Sollte der Gewählte die Wahl ablehneü 
oder nicht die erforderliche Anzahl von Wählern anwesend 
sein, so geht die im Artikel 9, dem Commandeur einge
räumte Vefngniß auf den ältesten Premierlientenant üben 
Die Abhaltung der Wahl des Capitains sowie eines Offi
cers muß sämmtlichen Mitgliedern acht Tage vorher aNge- 
zeigt toetbeit;

A r t i k e l  11.

Zu den Vorgesetzten sind folgende Chargirte zu hehlten: 
der Capitain, 
die Premierlieutenants, 
die Seconde-Lieutenants, 
die Fahnenjunker, 
der Commaudiersergent, 
der Vorbläser, 
die Fahnenträger und 
die Oberjäger.

A r t i k e l  12.
Disciplin und Ordnung sind die höchsten Zierden eines 

jeden organisirten Corps, daher die Vorgesetzten im Dienste, 
wie in den Versammlungen von einem jeden Mitgliede unbe
dingte Folgeleistung und Respect zu gewärtigen haben, selbst 
in solchen Fällen, wo diese Artikel nichts Näheres bestimmen.

A r t i k e l  13.
Bei allen öffentlichen Aufzügen muß stets dem Ober

präsidium vorher schriftliche Anzeige davon gemacht werden.
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A r t i kel  14.

Die Garde hält im Juni-Monat jedes Jahres zwei
mal wöchentlich Erercierübungen, welche in kleinen Evolu
tionen und Gewehr-Handgriffen öesirhen.

A r t i k e l  15.

Die Mitglieder des Musikcorps haben sich zu den fest- 
zusetzeuden klebungsstundcn, sowie den im Artikel 14 gedach
ten Uebllttgen rc. einzufindcn.

A r t i k e l 16.

Die Kosten der Anschaffung und der Unterhaltung der 
Musik-Instrumente, sowie für die Musikalien und das Ho
norar des Mnsiklehrers werden aus der Gardccassc bezahlt.

A r t i k e l  17.

sobald Feuer entsteht, haben die zu dem PatrouM- 
rungs-C^n-nmndo commandirten Mitglieder sich unherweilt 
an den näher M-^stlUlmenden Ort zu begegne Der Offi- 
cier deffelben hat M'-^cüeich bei d^mrörandmajor der 
Stadt, unter dessen Befehl ̂ 3M§bmmaiid» steht, zu melden 
und nach dem Brand^ffchAstlichcu^kpp^xt über sein W ir
ken abzustatten. ^D le  Auctorisation dieses Mlwmindos, in 
AusübunL^ffeincr Pflicht, ist durch den OberbrauddatvetLr 
(d^Polizeimeistcr) dem Publicum mitzutheilen.

A r t i k e l  18.

Die Garde hält jährlich (wie das Braudcorps) nach 
stattgehabten Hebungen vor dem Obcrpräsidinm der Stadt 
eine Präsentation ab.

A r t i k e l  19.

Alle Dienstanordnnttgtll müssen von den Mitgliedern
unbedingt befolgt werden. Etwanige Beschwerden sind bei
dem Conunandenr anzugeben, welcher dieselben zu beurthei-
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len mid darüber zü entscheiden hat. Letzteres gilt auch in 
dem Falle, wenn sich ein Mitglied in Dienstangelegenheiten 
von seinem Vorgesetzten oder einem ändern Mitglicde belei
digt glauben sollte.

A r t i k e l  20.

Nur Abwesenheit und Krankheit befreien vom Dienste, 
in beiden Fällen muß jedoch vorher dem Adjutanten schrift
liche Meldung gemacht werden, und sind nötigenfalls hier
über Beweise beizubringen. Die Entscheidung darüber, in 
welcher Form selbige beizubringen, bleibt dem Commandeur 
überlassen.

A r t i k e l  21.

Ist ein Mitglied oder die Garde mit dem Urthcile dcS 
Commandeurs nicht zufrieden, kann dasselbe an eine ans der 
Garde zu erwählende Commission als höchste und letzte I n 
stanz appelliren, deren Aussprüche sich der Einzelne wie das 
Ganze alsdann unbedingt zu unterwerfen hat.

A r t i k e l  22.

UeBer Beschwerden, welche gegen den Commandeur an
gebracht werden, kann nur von einer Commission ensehie- 
den werden.

A r t i k e l  23.

Die Commission besteht ans sieben Mitgliedern, als:
1 Premierlieutenant,
1 Seconde-Lieutenant,
1 Fahnenjunker,
1 Oberjägcr,
1 Musicus uitd
2 Gardisten,

welche durch Stimmenmehrheit gewähjt werden. Verwandte 
derjenigen, deren Sache entschieden werden soll, können nicht 
in die Commission gewählt werden. «
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A r t i k e l  24.

Der Commandeur oder die Commission hat in S tre it
fällen zunächst einen Vergleichsvcrsuch anznstcllen, gelingt 
dieser nicht, so ist respective der Commandeur und die Com
mission befugt, Verweise und Geldbußen zu erkennen, der 
Erstere von 1 bis 3 t f ,  die Commission von 1 bis iO t f ,  
welche sich auch auf die Dienstvergehnngen erstrecken. Von 
der Commission kann aneb die Ausschließung eines M it 
gliedes aus der Garde verfügt werden.

A r t i k e l  25.

Entehrende Strafen, welche durch richterliche oder poli
zeiliche Verfügung ein Mitglied treffen, haben dessen Aus
schließung aus der Garde znr Folge.

A r t i k e l  20.

Im  Laufe des Sommers werden 4 Uebungs- und 1 
Hauptschießen (genannt Hanptfest) um Gewinne abgehalten, 
wobei die erwachsenden Kosten über alle Mitglieder repar- 
t ir t werden.

A r t i k e l  27.

Der Austritt ans der Garde steht einem jeden M it -  
gliede zu jeder Zeit frei, jedoch verliert dasselbe alsdann 
alle Ansprüche auf das Eigenthum der Garde. Der Aus
tr itt eines Mitgliedes ist dem Adjutanten schriftlich zu mel
den und hat der Austretende 4 t f  an der Gardceasse zu 
entrichten. Wenn der Austretende noch nicht das 50ste Le
bensjahr erreicht hat, muß der Austritt sogleich der Vrand- 
commission angezeigt werden.

A r t i k e l  28.

Jedes Mitglied zahlt zur Bestreitung der laufenden 
Ausgaben vierteljährlich ein Contingent von 3 #  N .-M ., 
welches von einem Voten der Garde eincassirt wird. Die
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Nechnnngsablage geschieht vierteljährlich vor den Officieren, 
alljährlich vor einer gewählten Commission von 8 Mitglie
dern und dem Commandenr, welche der gesammten Garde 
am ersten Montag des April-Monats das Resultat mittheilcn.

A r t i k e l  29.

Die Garde führt 3 Protokolle, nämlich:
1 Hanptprotocoll,
1 Ncbenprotoco.ll und 
1 Schießprotocoll, 

für welche der Commandenr verantwortlich ist. Das Hanpt
protocoll wird durch den Oberpräsidenten anctorisirt und 
haben die hierin angeführten Beschlüsse, welche nur die in
nere Ordnung und Geselligkeit der Garde betreffen, bin
dende Kraft.

A r t i k e l  30.

Von den vorstehenden Artikeln ist jedem Mitgliede der 
Garde ein gedrucktes Exemplar znznstellen.

■eats*



Anhang.

betreffend

den Wachtdienst der Garde bei Brandfällen.

Artikel  1.
zur Brandwache commandirte Mannschaft der 

Garde hat sich bei jedesmaligem Feuerlärm so schnell als 

möglich auf der Brandstätte einzufinden und sich derselben 
gegenüber zu sammeln.

A r t i k e l  2.

Die Garde hat sich in Uniform mit Feldmütze, sowie 

mit Gewehr und Säbel einznfinden.

A r t i k e l  3.

Sollte der diensthabende Officier nicht gleich znr Stelle 

sein, so hat die sonst anwesende chargirte Person das Com
mando der Garde zu übernehmen, sich bei dem Brandmajor 

zu melden und von ihm die näheren Befehle einzuholen; 
sollte jedoch keine der obengenannten Personen zur Stelle 

sein, so hat die Mannschaft bis weiter nach eigenem Gut
dünken zu handeln.



A r t i k e l  4.

Das für die Reservemannschaft erforderliche Wachtlocal 
ist von dem diensthabenden Officier näher zu bestimmen.

A r t i k e l  5.

Kein Gardist darf sich während des Brandes, „ohne 

ausdrückliche Ordre", innerhalb der Kette begeben.

A r t i k e l  6.

Der diensthabende Officier hat zunächst Sorge dafür 
zu tragen, daß die Mannschaft den Verhältnissen entsprechend 

zweckmäßig postirt und zur festgesetzten Zeit pünktlich ab
gelöst werde; ferner sich in .der unmittelbaren Nähe der 

Kette oder im Wachtlocale aufzuhalten, um vorkommende 

Rapporte entgegenzunehmen und für deren Ausführung so

gleich zu sorgen.

A r t i k e l  7.

Außer folgende« Personen ist Niemand ohne Brand

zeichen zur Brandstätte zuzulassen:

1) die Brandcommission,

2) der Stadtcommandant, dessen Adjutanten und 

Ordonnanzen,

3) bewaffnetes M ilita ir,
4) die Polizeidiener, wenn sie als solche zu erken

nen sind.



A r t ik e l  8.

Das Musikcorps der Garde übernimmt das Allarm
blasen bei vorkommenden Brandfällen, und hat sich nach, 

diesem bei dem wachthabenden Offider zu melden und von 

ibm die näheren Ordres zu erhalten.

A r t i k e l  9.

Niemand darf unüberlegt von seinen Waffen Gebrauch 
machen, sondern hat das Andringen des Publicnms durch 

Güte zu verhindern; sollte jedoch der Posten beleidigt wer
den, so ist die betreffende Persönlichkeit der Polizei zu 
übergeben.

A r t i k e l  10.

Wenn eine innerhalb der Kette wohnende Person sich 

um Zulassung zu derselben bewirbt, so ist dieses dem näch
sten Vorgesetzten zu melden, welcher der betreffenden Person 
1 Mann mitgiebt, der sich von der Nichtigkeit der Aus
sage überzeugt und dieses sogleich wieder dem Vorgesetzten 
meldet. Verdächtig erscheinende Personen sind der Auf
merksamkeit der Polizei zu übergeben.

A r t i k e l  11.

Sollte etwa von dem Polizeimeister eine Mannschaft 
requirirt werden, so hat selbige dessen Befehle rasch und 
pünktlich anszuführen.



A r t ik e l 12.

Nach einem jedesmaligen Brande hat der Kommandeur 
einen schriftlichen Rapport an den Brandmajor einznreichen. 
Abwesenheit sowie Krankheit eines Gardisten sind an den 
Kommandeur zu melden.

Flensburg, im Februar 1858.
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